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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Birgit Homburger, Dr. Christian Eberl,
Dr. Christel Happach-Kasan, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/245 –

Transparenz und Kontrolle der Verwendung von Fördermitteln bei Umwelt- und
Naturschutzverbänden sowie bei anderen Organisationen

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im November 2002 hat die Zeitschrift „Ökotest“ das Ergebnis einer Unter-
suchung über die Verwendung von privaten Spenden und anderen Finanzmit-
teln bei insgesamt 19 ausgewählten Umwelt- und Naturschutzverbänden vor-
gestellt. Nur acht der getesteten Vereine und Organisationen erzielten ein
„sehr gut“ oder „gut“, fünf schnitten mit „mangelhaft“ bzw. „ungenügend“ ab.
Nach Angaben der Zeitschrift war bei den bemängelten Organisationen u. a.
nicht befriedigend zu ermitteln, „was mit dem Spendengeld letztendlich pas-
siert“. Nicht auszuschließen sei, dass zufließende Mittel anders verwendet
würden als dies nach außen dargestellt werde. Die Aufwandsentschädigungen
für Personal sowie die Verwaltungskosten seien beträchtlich und im Einzelfall
wesentlich höher als die für Umwelt- oder Naturschutzprojekte aufgewende-
ten Gelder. Unter den besonders schlecht bewerteten Umwelt- und Natur-
schutzverbänden befinden sich auch Einrichtungen, die aus Mitteln des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),
mithin aus Steuermitteln, gefördert wurden und werden.

Insoweit begründete Zweifel an der redlichen, finanzwirtschaftlich einwand-
freien und für den jeweiligen Finanzier transparenten Verwendung von Spen-
den und Fördermitteln bei bestimmten Umwelt- und Naturschutzverbänden
erfordern – nicht zuletzt mit Blick auf gewährte Zuwendungen aus öffent-
lichen Kassen – parlamentarische Aufmerksamkeit und ggf. politische Konse-
quenzen. Dies gewinnt Nachdruck durch die Ausführungen des Bundesminis-
ters für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Jürgen Trittin, der im
Rahmen der Beratungen des Deutschen Bundestages über den Bundeshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2003 in der seinen Geschäftsbereich betref-
fenden Debatte u. a. ausgeführt hat, dass die Ausgaben zur Förderung von
Umwelt- und Naturschutzverbänden seit 1998 erheblich, namentlich um
71 Prozent, gestiegen seien (Plenarprotokoll 15/12, S. 783 C).
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1. Sind der Bundesregierung die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchung
bekannt, und wenn ja, wie bewertet die Bundesregierung die dort ange-
wandten Beurteilungskriterien sowie die erzielten Ergebnisse?

Die Untersuchung ist der Bundesregierung bekannt. Die Bundesregierung ent-
hält sich generell der Bewertung von Untersuchungen, die nicht in ihrem Auf-
trag durchgeführt wurden.

2. Wie bewertet die Bundesregierung mit Blick auf eine gegenwärtige und
künftige öffentliche Förderung das Ergebnis der eingangs genannten Un-
tersuchung, wonach der „Verkehrsclub Deutschland“, für dessen Förde-
rung im Bundeshaushalt für das 2003 explizit Zuschüsse vorgesehen sind,
keinerlei finanzielle Jahresabschlüsse vorlegen und zu keiner der zum
Finanzgebaren gestellten Fragen Angaben machen konnte?

Auf Frage 1 wird verwiesen. Die Prüfung der Verwendung bewilligter Zuwen-
dungen beim VCD hat bislang zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben.

3. Lassen die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchung nach Einschätzung
der Bundesregierung analoge Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verwen-
dung öffentlicher Fördermittel seitens dieser Einrichtungen zu, und wenn
ja, welche konkreten Schlussfolgerungen leitet sie daraus mit Blick auf
eine künftige Förderung der betreffenden Verbände und Einrichtungen aus
öffentlichen Mitteln ab?

Nein.

4. Wenn nein, weshalb nicht und welche ergänzenden oder anderslautenden
Erkenntnisse liegen der Bundesregierung dazu vor?

Anders als die Verwendung von Spenden unterliegt die Verwendung von Zu-
wendungen den haushaltsrechtlichen Vorgaben, wie sie in der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) festgelegt sind. Diese Regelungen schließen ein Prüfungs-
recht sowohl der bewilligenden Stelle als auch des Bundesrechnungshofes
(§ 91 BHO) bei den Zuwendungsempfängern ein.

Die Bewilligung von Zuwendungen ist nur unter den Voraussetzungen der
§§ 23 und 44 BHO zulässig. Sie dient bestimmten Zwecken, an deren Erfüllung
der Bund ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendung nicht oder
nicht in dem notwendigen Umfang befriedigt werden könnte. Die zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel ist innerhalb bestimmter Fristen nachzuwei-
sen. Institutionelle, Zuwendungen setzen bereits bei der Veranschlagung der
Ausgaben im Haushaltsplan das Vorliegen eines Wirtschaftsplans voraus. Bei
Zuwendungen im Bereich der Projektförderung ist die Vorlage eines Finanzie-
rungsplans Voraussetzung.

5. Beabsichtigt die Bundesregierung, vergleichbare Tests auch für jene Um-
welt- und Naturschutzverbände vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen,
welche in die eingangs genannte Untersuchung nicht einbezogen waren,
gleichwohl aber öffentliche Fördermittel aus dem Bundeshaushalt erhal-
ten?

Nein.
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6. Wenn nein, weshalb nicht, und wenn ja, welche Prüfeinrichtungen sollen
entsprechende Untersuchungen für welche Organisationen innerhalb wel-
ches zeitlichen Rahmens und unter Anwendung welcher Kriterien vorneh-
men und welche Überlegungen sind für die Auswahl der damit zu beauftra-
genden Prüfeinrichtungen maßgeblich?

Auf die Antworten zu den Fragen 3 und 4 wird verwiesen.

7. Verfügt die Bundesregierung über Informationen betreffend die Höhe der
Aufwandsentschädigungen für Personal sowie über die Verwaltungskosten
der aus Haushaltsmitteln geförderten Verbände, Vereine und Organisatio-
nen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes?

Ja (s. Antwort zu Frage 4).

8. Welche gesetzlichen Vorgaben regeln die Verwendung von privaten Spen-
den und anderen Finanzmitteln durch spendensammelnde Organisationen
und welche Einrichtungen wachen über die Einhaltung dieser Vorgaben?

Die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden setzt voraus, dass die sammelnde
Organisation vom zuständigen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist. Für
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit muss eine Körperschaft die in der Ab-
gabenordnung (§§ 51 bis 68 AO) festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Dazu
gehört unter anderem, dass die Körperschaft sämtliche Mittel nur für ihre steu-
erbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden darf (§ 55 Abs. 1 Nr. 1
AO). Ob dies geschieht, wird vom Finanzamt regelmäßig geprüft.

Zu den weiteren gesetzlichen Vorgaben vgl. die Antworten zu den Fragen 4, 9,
10 und 11.

9. Sieht die Bundesregierung hinsichtlich bestehender Vorgaben zur Transpa-
renz der Verwendung von privaten Spenden und anderen Finanzmitteln er-
gänzenden Regelungsbedarf, und wenn ja, welche konkreten Aktivitäten
beabsichtigt die Bundesregierung diesbezüglich zu unternehmen?

Die Nachweispflichten steuerbegünstigter oder mit öffentlichen Mitteln geför-
derter Organisationen sowie die Prüfungsbefugnisse der zuständigen öffent-
lichen Stellen sind bereits nach geltendem Recht umfassend geregelt – auf die
Antworten zu den Fragen 4, 8, 10 und 11 wird verwiesen. Zu einer Offenlegung
ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse sind nach Maßgabe der §§ 325 ff. in Verbin-
dung mit den §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) Organisationen in der
Rechtsform einer – auch gemeinnützigen – GmbH verpflichtet; dabei gelten
größenabhängige Abstufungen. Unter den in den §§ 1 bis 3 Abs. 1 des Publi-
zitätsgesetzes näher geregelten Voraussetzungen sind auch bestimmte Vereine
und Stiftungen zu einer Offenlegung verpflichtet. In der abgelaufenen Wahl-
periode hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Stiftungsrecht die Frage der Ein-
rührung einer Transparenzpflicht für Stiftungen geprüft, im Zusammenhang
mit der Reform des Stiftungsrechts aber keinen Handlungsbedarf gesehen.
Sollte die Bedeutung wirtschaftlicher Betätigungen bei spendensammelnden
Organisationen in Zukunft erweiterte Offenlegungspflichten angezeigt erschei-
nen lassen, wird die Bundesregierung entsprechende Vorschläge unterbreiten.
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10. Wird die Verwendung von öffentlichen Zuwendungen sowie privaten
Spenden und anderen Finanzmitteln durch spendensammelnde Organi-
sationen seitens der jeweils zuständigen Finanzämter oder durch andere
öffentliche Einrichtungen geprüft?

Das zuständige Finanzamt prüft bei gemeinnützigen Körperschaften regel-
mäßig, ob die Körperschaft sämtliche Mittel entsprechend den Vorgaben der
AO für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet hat
(s. auch Antwort auf Frage 8).

11. Wenn ja, um welche Einrichtungen handelt es sich im Einzelnen, sind die
Ergebnisse solcher Prüfungen der Öffentlichkeit zugänglich und ist die
Bundesregierung über die Ergebnisse dieser Prüfungen unterrichtet und
welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung daraus gegebenen-
falls?

Die Finanzämter dürfen wegen des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) grundsätz-
lich keine Auskunft über die steuerliche Behandlung gemeinnütziger Körper-
schaften erteilen. In aller Regel werben spendensammelnde Organisationen
aber selbst mit ihrer Gemeinnützigkeit. Die Finanzämter sind auch befugt,
wahrheitswidrige Behauptungen einer Organisation über ihre Berechtigung
zum Empfang steuerlich abziehbarer Spenden richtig zu stellen.

Für die Durchführung der Besteuerung im Einzelfall sind die Finanzbehörden
der Länder zuständig. Die Bundesregierung wird grundsätzlich nicht über die
Entscheidungen der Landesfinanzbehörden über die Gemeinnützigkeit der sehr
zahlreichen gemeinnützigen Körperschaften unterrichtet. Wenn ausnahmsweise
ein Bedarf dafür besteht, lässt sich das Bundesministerium der Finanzen aber
von den Landesfinanzbehörden über die gemeinnützigkeitsrechtliche Behand-
lung eines Einzelfalls informieren. Die Bundesregierung sieht keinen Grund für
eine Änderung dieser Zuständigkeitsordnung, die auf der Finanzverfassung be-
ruht.

12. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, spendensammelnde
oder aus öffentlichen Mitteln geförderte Verbände, Vereine und Einrich-
tungen einer allgemeinen Publizitätspflicht ihrer Mittelerzielung und Mit-
telverwendung zu unterwerfen?

Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen.

13. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, für private Spenden an
spendensammelnde oder aus öffentlichen Mitteln geförderte Verbände,
Vereine und Einrichtungen ein Widerrufsrecht analog zu entsprechenden
Regelungen für so genannte Haustürgeschäfte vorzusehen?

Das Sammlungsrecht fällt als Teil des Polizeirechts nicht in die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes. Die Einführung eines derartigen Rechtes auf Widerruf
ist daher Angelegenheit der Bundesländer. Die Bundesregierung enthält sich
daher einer Bewertung.
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14. Sind in Deutschland private Organisationen oder Einrichtungen mit der
Überwachung und Kontrolle des Finanzgebarens spendensammelnder
oder aus öffentlichen Mitteln geförderter Verbände, Vereine und Einrich-
tungen befasst und werden dazu Prüf- oder Qualitätssiegel vergeben?

Ja, es gibt private Organisationen und Einrichtungen, die die Tätigkeit spenden-
sammelnder Verbände, Vereine und Einrichtungen überprüfen und auch kon-
trollieren. In einem Fall (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen/DZI) wird
auch ein Prüfsiegel vergeben.

15. Wenn ja, um welche Einrichtungen handelt es sich dabei im Einzelnen
und wie bewertet die Bundesregierung deren Tätigkeit, die jeweils ange-
wandten Bewertungskriterien und die vorgelegten Berichte?

Der Bundesregierung sind folgende Einrichtungen bekannt:

l Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmarketing (BSM) – Deutscher Fund-
raising Verband e.V., Emil-von-Behring-Str. 3, 60438 Frankfurt am Main

l Deutscher Spendenrat e. V., Simrockallee 27, 53173 Bonn

l Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), Bernadottestraße 94,
14195 Berlin

Eine Bewertung der Arbeit anderer Institutionen wird von der Bundesregierung
generell nicht vorgenommen. Jedoch werden alle auf die Stärkung der Seriosi-
tät des Spendenwesens abzielende Aktivitäten von der Bundesregierung be-
grüßt. Dies wird auch durch die Mitträgerschaft der Stiftung DZI durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstrichen.

16. Ist die Bundesregierung allgemein der Auffassung, dass eine Überwa-
chung und Kontrolle des Finanzgebarens spendensammelnder oder aus
öffentlichen Mitteln geförderter Verbände, Vereine und Einrichtungen
durch private Organisationen oder Einrichtungen erfolgen kann und wel-
che Verfahrensregeln sollen nach Auffassung der Bundesregierung dafür
gelten?

Während für Leistungsentgelte ein gesetzlich vorgesehenes Vertragsgeflecht
zwischen den Diensten/Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege und den So-
zialleistungsträgem gilt und öffentliche Zuwendungen der Kontrolle durch die
zuwendende Stelle und die sie prüfenden Rechnungshöfe unterliegen, sind
Spenden eine Form privateigenen Bürgerengagements in der Zivilgesellschaft.

In diesem Sinne wird in Deutschland eine Kombination staatlicher Kontrollen
(Finanzbehörden, Amtsgerichte, Stiftungsaufsicht) und privater Selbstregulie-
rung (BSM, Deutscher Spendenrat) bzw. unabhängiger Überprüfung (DZI)
praktiziert. Sie beinhaltet auch eine Verzahnung der staatlichen und der priva-
ten Kontrolle (z. B. finanzamtlich anerkannte Gemeinnützigkeit als Vorausset-
zung für die Beantragung des DZI Spenden-Siegels, sowie Einbeziehung des
Spenden-Siegels in die Vergabekriterien des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Auswärtigen Amtes).

Diese Verfahren haben sich im Wesentlichen bewährt und sollten weiterhin
Geltung behalten.
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17. Welche Verbände und Einrichtungen im Bereich des Umwelt- und Natur-
schutzes wurden seit 1999 (jeweils aufgeschlüsselt nach Haushaltsjahren)
in welcher Höhe aus Haushaltsmitteln gefördert?

Auf die Aufstellung „Zuwendungen an Vereine im Bereich des Umwelt- und
Naturschutzes aus Kap. 1602 685 04 und 684 11“ in der Anlage wird verwiesen.

18. Wie hoch war bzw. ist die Förderung dieser Einrichtungen in Form ge-
währter Steuervergünstigungen und um welche Steuervergünstigungen
handelt es sich dabei im Einzelnen?

Körperschaften, die nach ihrer Satzung und ihrer tatsächlichen Geschäftsfüh-
rung selbstlos, ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfol-
gen, sind gemeinnützig (§§ 51 bis 68 AO). Mit der Gemeinnützigkeit sind zahl-
reiche Steuervergünstigungen verbunden. Gemeinnützige Körperschaften sind
grundsätzlich von der Körperschaft-, Gewerbe-, Grund- und Erbschaftsteuer be-
freit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz, § 3 Nr. 6 Gewerbesteuergesetz,
§ 3 Nr. 3b Grundsteuergesetz, § 13 Nr. 16b Erbschaftsteuer und Schenkungsteu-
ergesetz). Bei der Umsatzsteuer werden die Leistungen mit dem ermäßigten
Steuersatz von 7 vom Hundert besteuert (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Umsatzsteuerge-
setz). Hinzu kommen die Berechtigung zum Empfang steuerlich abziehbarer
Spenden (§ 10b Einkommensteuergesetz – EStG –) und die Möglichkeit, Vergü-
tungen bis zu 1 848 Euro im Jahr für bestimmte nebenberufliche Tätigkeiten
steuerfrei auszuzahlen (§ 3 Nr. 26 EStG, sog. Übungsleiterfreibetrag).

Die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen Steuervergünstigungen werden nur
für die ideelle Tätigkeit der Körperschaft, für Zweckbetriebe und die Vermö-
gensverwaltung gewährt. Sie erstrecken sich grundsätzlich nicht auf wirtschaft-
liche Betätigungen, mit denen sich die gemeinnützigen Körperschaften am all-
gemeinen Wirtschaftsleben beteiligen und im Wettbewerb zu steuerpflichtigen
Unternehmen stehen. Allerdings werden Körperschaft- und Gewerbesteuer von
gemeinnützigen Körperschaften nicht erhoben, wenn die Einnahmen (ein-
schließlich der Umsatzsteuer) aus ihren steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben insgesamt nicht mehr als 30 678 Euro im Jahr betragen (§ 64
Abs. 3 AO).

19. Nach welchen Kriterien wählt die Bundesregierung jene Verbände und
Einrichtungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes aus, welche
eine derartige Förderung erhalten?

Die Bewilligung von Zuwendungen richtet sich nach den §§ 23 und 44 BHO
(vgl. Antwort zu Frage 4). Eine inhaltliche Konkretisierung insbesondere der
umweltpolitischen Zielsetzungen ist den Erläuterungen zu Kapitel 1602 Titel
685 04 und 684 11 des Bundeshaushaltes zu entnehmen.

20. Wurde bestimmten Verbänden und Einrichtungen im Bereich des Um-
welt- und Naturschutzes seit 1999 eine beantragte Förderung versagt, und
wenn ja, um welche Einrichtungen handelt es sich dabei gegebenenfalls
und weshalb sowie aufgrund welcher Kriterien wurde in diesem Sinne
entschieden?

In allen Bezugsjahren wurden bei weitem mehr Anträge eingereicht, als Förder-
mittel verfügbar waren. Nach Maßgabe der Mittelverfügbarkeit sowie der in
der Antwort zu Frage 19 genannten Kriterien können nicht alle beantragten Zu-
wendungen bewilligt werden. Eine Statistik der abgelehnten Projektvorschläge
bzw. -anträge wird aus arbeitsökonomischen Gründen nicht geführt.
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Zuwendungen an Vereine im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
aus Kap. 1602 Tit. 685 04 und Tit. 684 11
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Zuwendungen an Vereine im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
aus Kap. 1602 Tit. 685 04 und Tit. 684 11
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Zuwendungen an Vereine im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
aus Kap. 1602 Tit. 685 04 und Tit. 684 11
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Zuwendungen an Vereine im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
aus Kap. 1602 Tit. 685 04 und Tit. 684 11

189 2 860,8 2 909,3 3 024,3 3 506,4 12 291,7
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